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Vorwort zum Nachtrag 7, gültig ab 1. Januar 2015 

Der vorliegende Nachtrag präzisiert das Statut der Pflegeeltern, Ta-
geseltern, Kindermädchen und Babysitter.   

Dieser Nachtrag umfasst auch die neue Härtefallregelung (Art. 6 
lit. Bst. c, 8ter und 8quarter AHVV).  

Schliesslich konnten mit diesem Nachtrag Fehler und Ungereimthei-
ten ausgemerzt und die Rechtsprechung des höchsten Gerichts auf 
den neusten Stand gebracht werden, dies bis und mit Nr. 46 der Lis-
te „Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht 
(Auswahl des BSV)“.  

Die Änderungen sind mit dem Vermerk 1/15 gekennzeichnet. 

  
 
  

http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:29/lang:deu
http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:29/lang:deu
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Abkürzungen 

ATSV Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemei-
nen Teil des Sozialversicherungsrechts (SR 830.11) 

MBV Verordnung vom 27. Juni 2012 über die Bescheinigungs-
pflichten bei Mitarbeiterbeteiligungen (Mitarbeiterbeteili-
gungsverordnung, SR 642.115.325.1) 

PAVO Pflegekinderverordnung vom 19. Oktober 1977 
(SR 211.222.338) 
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1010. Zeitguthaben, mit denen während des Arbeitsverhältnisses 
1 Sabbaticals, Auszeiten und verlängerte Ferien bezogen wer- 

1/15 den können, gelten im Zeitpunkt ihrer Gutschrift auf Ferien-
konten oder dergleichen ebenfalls nicht als realisiert. Die Bei-
träge auf den entsprechenden Löhnen sind erst beim Bezug 
der Zeitguthaben zu bezahlen. 

1010. Dagegen gelten Zeitguthaben, die unwiderruflich frühestens 
2  bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder beim Antritt 

1/15  des vorzeitigen Ruhestands bezogen werden können, im 
Zeitpunkt ihrer Gutschrift auf sog. Langzeitkonten oder der-
gleichen als realisiert. In diesem Zeitpunkt sind die Guthaben 
in Franken umzurechnen und darauf Beiträge zu entrichten. 
Basis für die Umrechnung ist der Jahreslohn des Jahres, in 
dem die Guthaben gutgeschrieben werden. 

2011. Die Angemessenheit der Dividende bemisst sich grundsät-  
6 zlich in Relation zum Steuerwert der Wertpapiere (Vermö- 

1/15 genssteuerwert)1. Dieser wird von den Steuerbehörden ermit-
telt. Die Bewertungsmeldungen können bei der zuständigen 
Steuerbehörde mit einer schriftlichen und begründeten An-
frage im Einzelfall oder bei den Arbeitgebenden einverlangt 
werden. 

2011. Dividenden von 10 Prozent oder mehr im Verhältnis zum 
7 Steuerwert der Wertpapiere sind vermutungsweise überhöht. 

1/15 

2082 Die Entgelte der Arbeitgebenden oder einer ihnen naheste- 
1/15 henden Institution (z.B. eines Fonds) im Falle der vollständi-

gen oder teilweisen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ge-
hören gemäss Art. 7 Bst. q AHVV zum massgebenden Lohn, 
soweit sie nicht ausdrücklich davon ausgenommen sind (ins-
besondere nach Art. 8bis und Art. 8ter AHVV, vgl. Rz 2090 ff.). 

2083 Als Beispiele für massgebenden Lohn seien namentlich er- 
1/11 wähnt: 

– Entgelte, welche die Arbeitgebenden nachträglich für eine 
während der Dauer des Arbeitsverhältnisses verrichtete 

                                      
 1 5. Juni 2008 9C_107/2008  BGE 134 V 297 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a7.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19470240/index.html#a8bis
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19470240/index.html#a8ter


5 von 19 

EDI BSV  Wegleitung über den massgebenden Lohn  in der AHV, IV und EO (WML) 
Gültig ab 01.01.2015 318.102.02 d 

Tätigkeit gewähren (z.B. Provisionen). Solche Entgelte 
können sogar erst längere Zeit nach dem Austritt der Ar-
beitnehmenden festgesetzt werden (Gratifikationen für das 
letzte Geschäftsjahr). 

– Entgelte, welche die Arbeitgebenden den Arbeitnehmen-
den bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses ge-
währen (z.B. Schadenersatzforderungen im Sinne von 
Art. 337c Abs. 1 OR), wobei der Rechtsgrund der Auflö-
sung ohne Bedeutung ist2. Nicht zum massgebenden Lohn 
gehört hingegen die Entschädigung für missbräuchliche 
Kündigung nach Art. 336a Abs. 2 OR und die Entschädi-
gung für ungerechtfertigte Entlassung nach Art. 337c 
Abs. 3 OR3. 

– Entgelte, welche die Arbeitgebenden den Arbeitnehmen-
den für den Verzicht auf die Ausübung einer bestimmten 
Erwerbstätigkeit gewähren, zum Beispiel für die Einhaltung 
eines Konkurrenzverbotes4. 

– Abgeltungen für nicht bezogene Ferien. 
– Entschädigungen für den Verlust der Stelle vor deren An-

tritt5. 

2090 Sozialleistungen der Arbeitgebenden bei Beendigung eines  
1/15 Arbeitsverhältnisses sind bei ungenügender beruflicher Vor-

sorge und bei Entlassungen aus betrieblichen Gründen ge-
mäss den nachfolgenden Bestimmungen ganz oder teilweise 
vom massgebenden Lohn ausgenommen. Bezüglich der 
Leistungen in Härtefällen vgl. zudem Rz 2117.1 ff.  

2099 Leistungen der Arbeitgebenden bei Entlassungen aus be- 
1/15 trieblichen Gründen sind bis zur Höhe des  viereinhalbfachen 

Betrages der maximalen jährlichen Altersrente vom massge-
benden Lohn ausgenommen. 

                                      
 2 18. April 1958 ZAK 1958 S. 322 EVGE 1958 S. 108 
  13. April 1959 ZAK 1959 S. 428 EVGE 1959 S. 145 
  3. Oktober 1959 ZAK 1961 S. 32 – 
  6. August 1976 ZAK 1976 S. 510 BGE 102 V 156 
  17. Mai 1996 AHI 1997 S. 22 – 
 3 17. April 1997 AHI 1997 S. 281 BGE 123 V 5 
  22. April 2009 4A_590/2008  BGE 135 III 405 
 4 25. Oktober 1955 ZAK 1956 S. 81 EVGE 1955 S. 261 
 5 17. Mai 1996 AHI 1997 S. 22 – 
  23. Februar 1998 AHI 1998 S. 282 BGE 124 V 100 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a337c.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a336a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a337c.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a337c.html
http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/2757/2757_1_de.pdf
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2110 Bei Entlassungen aus betrieblichen Gründen gehört derjenige 
1/15  Teil der Leistungen der Arbeitgebenden, welcher die Höhe 

des viereinhalbfachen Betrages der maximalen jährlichen Al-
tersrente übersteigt, zum massgebenden Lohn. 

1/15 15bis. Härtefallleistungen 
(Art. 8quater AHVV) 

2117. Ausserordentliche Unterstützungsleistungen der Arbeitg- 
1 benden oder einer ihnen nahestehenden Institution (z.B. ei- 

1/15 nes Fonds) zur Behebung, Linderung oder Vorbeugung einer 
finanziellen Not der Arbeitnehmenden sind bis zum Betrag, 
welcher zur Sicherung des Existenzminimums notwendig ist, 
vom massgebenden Lohn ausgenommen.  

2117. Anlass der Arbeitgeberunterstützung muss eine besonders  
2 schwierige Lebenssituation der Arbeitnehmenden sein. Die 

1/15  Umstände können unterschiedlichster Art sein (beruflich, fa-
miliär, gesundheitlich, usw.) und sind in Art. 8quater AHVV nicht 
abschliessend genannt. Nicht befreit sind jedoch regelmässi-
ge, nicht härtefallbedingte Lohnnebenleistungen zur Ergän-
zung eines zu tiefen Lohnes. 

2117. Eine finanzielle Not liegt vor, wenn der Existenzbedarf nicht  
3 gesichert ist. Dies bedeutet entweder, dass der Existenzbe- 

1/15 darf nicht mehr gedeckt ist oder dass er ohne entsprechende 
Unterstützungsleistung nicht mehr gedeckt sein würde.  

2117. Die Ausgleichskasse beurteilt, ob eine finanzielle Not vorliegt.  
4 Dabei richtet sie sich sinngemäss nach der Berechnung der  

1/15 grossen Härte gemäss Art. 5 ATSV (Erlass der Rückerstat-
tung unrechtmässig bezogener Leistungen; s. dazu Weglei-
tung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung). 

2117. Die Arbeitgebenden und die Arbeitnehmenden haben der 
5 Ausgleichskasse je nach Bedarf die Auskünfte zu erteilen,  

1/15 welche für die Beurteilung, ob eine finanzielle Notlage vor-
liegt, erforderlich sind. 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19470240/index.html#a8quater
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19470240/index.html#a8quater
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20012677/index.html#a5
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2117. Die Unterstützungsleistungen sind nur bis zu dem zur Siche- 
6  rung des Existenzminimums nötigen Betrag befreit. Überstei 

1/15 gende Leistungen gehören zum massgebenden Lohn.   

2129 Beispiele: 
1/13 1. Ein kantonales Familienzulagengesetz sieht die Ausrich-

tung einer Geburtszulage von 1500 Franken vor und der 
Arbeitgeber gewährt Frau X. ausserdem freiwillig einen Be-
trag von 500 Franken als Geburtszulage. Nur die im kanto-
nalen Familienzulagengesetz vorgesehene Geburtszulage 
ist beitragsfrei. 

 2. Ein Gesamtarbeitsvertrag sieht die Ausrichtung einer Kin-
derzulage von 300 Franken vor und die Arbeitgeberin ge-
währt Herrn Y. aufgrund des Arbeitsvertrags ausserdem 
einen Betrag von 500 Franken als Kinderzulage. Während 
die im Gesamtarbeitsvertrag vorgesehenen 300 Franken 
beitragsfrei sind, ist der von der Arbeitgeberin ausgerichte-
te Zusatz nach Rz 2128 erster Strich nur bis zur Höhe von 
250 Franken von der Beitragspflicht ausgenommen. 

 3. Ein kantonales Familienzulagengesetz sieht die Ausrich-
tung einer Ausbildungszulage von 300 Franken vor und der 
Arbeitgeber gewährt ausserdem einen Betrag von 500 
Franken als Ausbildungszulage aufgrund des von ihm er-
lassenen Personalreglements. Die im kantonalen Familien-
zulagengesetz vorgesehene Ausbildungszulage ist bei-
tragsfrei, der vom Arbeitgeber ausgerichtete Zusatz ist hin-
gegen nach Rz 2128 erster Strich nur bis zur Höhe von 
250 Franken von der Beitragspflicht ausgenommen. 

 4. Die Arbeitgeberin sieht in einem von ihr erlassenen Perso-
nalreglement die Ausrichtung einer Geburtszulage von 
1000 Franken und einer Haushaltszulage von 1200 Fran-
ken vor. Während die Geburtszulage ganz beitragsfrei ist, 
unterliegt die Haushaltszulage vollumfänglich der Beitrags-
pflicht, da es sich nicht um eine nach Rz 2128 beitragsbe-
freite Zulage handelt. 
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1/15 26. Leistungen der Sozialhilfe 

2175 Nicht zum massgebenden Lohn gehören Leistungen der So- 
1/15 zialhilfe und von Hilfsorganisationen (Pro Juventute, kirchli-

che Organisationen, Pro Infirmis usw.). Vgl. auch Art. 10 Abs. 
2 lit. b AHVG und die WSN. 

3008 Entschädigungen für angemessene Wohnkosten von Expa- 
1/09 triates können bei nachgewiesener Beibehaltung einer stän-

digen Wohnung im Ausland bzw. in der Schweiz während 
längstens einem Jahr als Unkosten anerkannt werden6. 

4064 Auf Künstlerinnen und Künstler sowie Artistinnen und Artisten  
1/10 sind die für Musikerinnen und Musiker geltenden Regeln 

sinngemäss anwendbar7 (hinsichtlich der Versicherungs-
pflicht s. die WVP; bezüglich der Beitragszahlung s. Rz 2128 
ff. WBB). 

4107 Die Beratungstätigkeit erfordert von ihrer Art her meist Unab-
hängigkeit vom beratenen Betrieb. Unternehmensberaterin-
nen bzw. -berater gelten daher soweit als Selbstständiger-
werbende, als nicht ein eindeutiges arbeitsorganisatorisches 
Abhängigkeitsverhältnis erkennbar ist8. 

1/15 27. Mitarbeitende Familienmitglieder (in der Landwirt-
schaft) 

4125 Als mitarbeitende Familienmitglieder des Betriebes  
1/15 gelten: 

– die Ehefrau des Betriebsinhabers; 
– der Ehemann der Betriebsinhaberin; 
– die eingetragene Partnerin der Betriebsinhaberin; 
– der eingetragene Partner des Betriebsinhabers; 
– die Blutsverwandten der Betriebsinhaberin bzw. des- Be-

triebsinhabers und ihres Ehemannes oder ihrer eingetra-

                                      
 6 20. Mai 2014 9C_176/2014  – 
 7 26. April 1949 ZAK 1949 S. 255 EVGE 1949 S. 40 
  13. November 1951 –    EVGE 1951 S.  224 
 8 18. August 1970 ZAK 1971 S. 163 – 
  25. Juni 1982 ZAK 1983 S. 199 – 
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genen Partnerin bzw. seiner Ehefrau oder seines eingetra-
genen Partners in auf- und absteigender Linie sowie deren 
Ehepartnerinnen und Ehepartner bzw. eingetragenen Part-
nerinnen und Partner9; 

– die Geschwister der Betriebsinhaberin bzw. des Betriebsin-
habers sowie deren Ehepartnerinnen und Ehepartner oder 
eingetragene Partnerinnen und Partner; 

– Adoptivkinder der Betriebsinhaberin bzw. des Betriebsinha-
bers; 

– die Pflegekinder der Betriebsinhaberin bzw. des Betriebsin-
habers unter der Voraussetzung, dass sie mit dieser bzw. 
diesem in einer Hausgemeinschaft leben. 

4126 Unter mitarbeitenden Familienmitgliedern in der Landwirt 
1/15 schaft sind Personen zu verstehen, welche im Sinne von 

Art. 1a Abs. 2 Bst. a und b FLG selbstständigen Landwir-
tinnen bzw. Landwirten gleichgestellt sind. Zur Beitragspflicht 
in der ALV siehe das KS ALV. 

4127 Als Betriebsinhaberin oder Betriebsinhaber gilt, wer gemäss  
1/15 Art. 20 Abs. 1 AHVV für das Einkommen aus dem Betrieb 

beitragspflichtig ist (Eigentümerin, Eigentümer, Pächterin, 
Pächter, Nutzniesserin oder Nutzniesser); siehe dazu die 
WSN. 

 
4128 Das Einkommen der mitarbeitenden Familienmitglieder ge- 
1/15 hört zum massgebenden Lohn. Die Beiträge sind grundsätz-

lich vom Bar- und vom Naturallohn zu entrichten (Art. 14 
Abs. 1 AHVV).  
In folgenden Fällen wird jedoch nur der Barlohn als massge-
bender Lohn berücksichtigt und es darf kein Globallohn 
(s. Rz 4134 ff.) aufgerechnet werden: 
– bei mitarbeitenden Familienmitgliedern bis zum 

31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 
20. Altersjahr vollendet haben (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AHVG); 

– bei weiblichen mitarbeitenden Familienmitgliedern nach 
dem letzten Tag des Monats, in welchem sie das 
64. Altersjahr vollendet haben (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AHVG); 

                                      
 9 21. Februar 1950 ZAK 1950 S. 204 – 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/836_1/a1a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a20.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a14.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a14.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a5.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a5.html
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– bei männlichen mitarbeitenden Familienmitgliedern nach 
dem letzten Tag des Monats, in welchem sie das 
65. Altersjahr vollendet haben (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AHVG);  

– bei Ehefrauen oder eingetragenen Partnern von Betriebs-
inhabern bzw. Ehemännern oder eingetragenen Partnerin-
nen von Betriebsinhaberinnen unabhängig ihres jeweiligen 
Alters (Ausfluss aus Art. 3 Abs. 3 AHVG sowie von Art. 165 
Abs. 1 ZGB)10. 

4133 Die Beiträge für die im landwirtschaftlichen Betrieb arbeiten- 
1/15 den Familienmitglieder dürfen nicht von einem niedrigeren 

Lohn entrichtet werden als dem Globallohn; es handelt sich 
dabei um einen Bruttobetrag. Vorbehalten bleibt der Fall nur 
beschränkt arbeitsfähiger Personen (s. die WSN). 

4134 Die monatlichen Globallöhne betragen: 
1/12 – 2 070 Franken für alleinstehende (ledige, verwitwete, ge-

schiedene) mitarbeitende Familienmitglieder in der Land-
wirtschaft. 

– 3 060 Franken für verheiratete mitarbeitende Familienmit-
glieder in der Landwirtschaft. 

– 2 070 Franken je für die Ehepartnerin oder den eingetra-
genen Partner und den Ehepartner oder die eingetragene 
Partnerin, wenn beide in einem Arbeitsverhältnis zur land-
wirtschaftlichen Betriebsinhaberin bzw. zum landwirtschaft-
lichen Betriebsinhaber stehen und voll mitarbeiten (Art. 7 
AHVG, Art. 14 Abs. 3 AHVV). 

4135 Für den Unterhalt von minderjährigen Kindern des mitarbei- 
1/15 tenden Familienmitgliedes ist diesem Familienmitglied je ein 

Drittel des Globallohnes für Alleinstehende (Rz 4134) zuzu-
rechnen. Von diesen Zuschlägen darf nur in begründeten 
Ausnahmefällen nach unten abgewichen werden. 

4147 Die Einkünfte von Personen, welche ein Kind in Familien- 
1/15 pflege (Dauer-, Wochen-, und Bereitschaftspflege im Haus-

halt der Pflegeeltern [Art. 4 PAVO]) betreuen, stellen mass-
gebenden Lohn dar, unabhängig davon, ob der Pflegevertrag 

                                      
10     ZAK 1987 S. 317 
  16. Oktober 1992 AHI 1993 S. 12 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a5.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a3.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a165.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a165.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19460217/index.html#a7
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19460217/index.html#a7
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19470240/index.html#a14
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19770243/index.html#a4
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mit der Kindesschutzbehörde, einer Organisation oder den 
leiblichen Eltern direkt besteht11.  

4148 Einkünfte von Personen, welche ein Kind in Tagespflege 
1/15 (Art. 12 PAVO) im eigenen Haushalt betreuen, stellen mass-

gebenden Lohn dar, wenn der Pflegevertrag mit der Kindes-
schutzbehörde oder einer Organisation (bspw. Tageseltern-
verein) besteht. Wenn die leiblichen Eltern Ihre Kinder direkt 
bei Tageseltern platzieren, liegt nur dann massgebender 
Lohn vor, wenn das Unternehmerrisiko der Tageseltern ge-
ring ist und eine starke arbeitsorganisatorische Abhängigkeit 
besteht.  

1/15 33. Nannies und Babysitter 

4149 Einkünfte von Personen, welche ein Kind im Haushalt der 
1/15 leiblichen Eltern betreuen, stellen massgebenden Lohn dar 

(für die Abrechnung vgl. Rz 2128 ff. WBB). 

                                      
 11  8. Oktober 2004 H 74/04   – 
  4. April 2006 H 134/05   – 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19770243/index.html#a12
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2.2 Eine 38-jährige Sachbearbeiterin wird nach 6 Dienstjahren zu- 
1/15 sammen mit ihren Kolleginnen entlassen (Betriebsschlies-

sung). Die Freizügigkeitsleistung der beruflichen Vorsorge be-
trägt bei ihr Fr. 154 000.–. Weiter erhält sie aus einem Sozial-
plan eine einmalige Austrittsleistung von Fr. 43 685.–. 

Dank dem Sozialplan (Art. 8ter Abs. 2 Bst. b AHVV) erfolgt die 
privilegierte Berechnung. 

Kapitalabfindung des Arbeitgebers 43 685 

Minus viereinhalbfache maximale jährliche 
Altersrente 

 
126 900 

Massgebender Lohn 0 

 
 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a8ter.html
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2.3 Eine 54-jährige Teilzeitverkäuferin wird nach 15 Dienstjahren  
1/15 entlassen. Sie erhält vom Arbeitgeber auf freiwilliger Basis ei-

ne einmalige Kapitalabfindung von Fr. 10 000.–. Sie war nur 
teilweise dem BVG unterstellt und weist fehlende Zeiten auf. 
Vom 1. August 1995 bis am 31. Dezember 1999 und vom 
1. Februar 2001 bis am 31. Juli 2005 war sie nicht BVG versi-
chert. Ihr fehlen daher 7 ganze Kalenderjahre (4+3). Art. 8bis 
AHVV ist anwendbar. 

Kapitalabfindung des Arbeitgebers 10 000 

minus 7 x Fr. 587.50 
(halbe minimale monatliche Rente, Total auf den 
nächsthöheren Franken aufgerundet) 

 

4 113 

Massgebender Lohn 5 887 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a8bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a8bis.html
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2.4 Die Brauerei Bierperle lagert ihre Hauszustellung aus und  
1/15 muss deshalb eine Restrukturierung durchführen. Die Vorsor-

geeinrichtung wird teilliquidiert. Davon ist das ganze Personal 
der Transportabteilung betroffen. Ein 58-jähriger Disponent mit 
mehr als 15 Dienstjahren erhält neben einer Rente der obliga-
torischen beruflichen Vorsorge eine einmalige Entschädigung 
von Fr. 150 000.– sowie eine jährliche Überbrückungsleistung 
von Fr. 82 000.– (vom 58.–59. Altersjahr) und von Fr. 73 000.– 
(vom 60.–65. Altersjahr). 
Die Rente aus der vorzeitigen Pensionierung fällt unter Art. 6 
Abs. 2 Bst. h AHVV und die übrigen Leistungen unter Art. 8ter 
Abs. 2 Bst. a AHVV. 

Die jährlichen Überbrückungsleistungen sind in eine Kapital-
leistung umzurechnen (Kapital = Überbrückungsleistungen 
* Faktor temporär bis 65 * Anzahl Jahre dividiert durch Ge-
samtdauer). 

Vom 58.–59. Altersjahr Fr. 82 000.– 
(Faktor 6,0 für 2 Jahre = 6,0 x 2/7 = 1,714) 140 548 

Vom 60.–65. Altersjahr Fr. 73 000.– 
(Faktor 6,0 für 5 Jahre = 6,0 x 5/7 = 4,285) 312 805 

Abgangsentschädigung 150 000 

Gesamtbetrag 603 353 

Minus viereinhalbfache maximale jährliche  
Altersrente 

 

126 900 

Massgebender Lohn 476 453 
 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a6.html
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2.5 Eine 32-jährige Tankwartin wird nach 6 Jahren Teilzeittätigkeit  
1/15 entlassen und erhält eine einmalige Abfindung von Fr. 8 000.–. 

Die Tankwartin erfüllt die Voraussetzungen gemäss Art. 8bis 
AHVV und profitiert von der privilegierten Berechnung, da sie 
der obligatorischen beruflichen Vorsorge nicht unterstand. 

Kapitalabfindung des Arbeitgebers 8 000 

Minus 6 x Fr. 587.50 
(halbe minimale monatliche Rente, Total auf den 
nächsthöheren Franken aufgerundet) 

 

 
3 525 

Massgebender Lohn 4 475 
 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a8bis.html
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2.6 Die Mitarbeiter eines Zulieferbetriebes erhalten infolge Be- 
1/15 triebszusammenlegung die Kündigung. Neben einem regle-

mentarischen Guthaben aus der Pensionskasse erhält bei-
spielsweise der 55-jährige Productmanager von seinem Ar-
beitgeber folgende Abgangsentschädigungen: 

Leistungen  Monatlich vom  bis 

Freiwillige Über-
brückung PK  Fr. 2 225.–  01.07.2001  30.06.2008 

Freiwillige Über-
brückung AHV  Fr. 2 060.–  01.07.2001  30.06.2011 

Kinderrente  Fr.  890.–  01.07.2001  30.06.2003 

Kinderrente  Fr. 445.–  01.07.2003  30.06.2008 

AHV-Beiträge  Fr. 120.–  01.07.2001  30.06.2011 

Die Betriebszusammenlegung fällt unter Art. 8ter Abs. 2 AHVV, 
weshalb die privilegierte Berechnung zur Anwendung kommt. 

Die jährlichen Überbrückungsleistungen sind in eine Kapital-
leistung umzurechnen (Kapital = Rente * Faktor temporär bis 
65 * Anzahl Jahre dividiert durch Gesamtdauer). 

Vom 55.–62. Altersjahr jährliche Überbrückungs-
leistung PK (12 x 2 225.–) = Fr. 26 700.– 
(Faktor 8,0 für 7 Jahre = 8,0 x 7/10 = 5,6) 149 520 

Vom 55.–65. Altersjahr jährliche Überbrückungs-
leistung AHV (12 x 2 060.–) = Fr. 24 720.– 
(Faktor 8,0 bis Alter 65) 197 760 

Vom 55.–57. Altersjahr jährliche Kinderrente  
(12 x 890.–) = Fr. 10 680.–  
(Faktor 8,0 für 2 Jahre = 8,0 x 2/10 = 1,6) 17 088 

Vom 58.–62. Altersjahr jährliche Kinderrente  
(12 x 445.–) = Fr. 5 340.– 
(Faktor 8,0 für 5 Jahre = 8,0 x 5/10 = 4,0) 21 360 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a8ter.html
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Vom 55.–65. Altersjahr jährliche AHV-Beiträge  
(12 x 120.–) = Fr. 1 440.– 
(Faktor 8,0 bis Alter 65) 11 520 

Gesamtbetrag 397 248 

Minus viereinhalbfache maximale jährliche  
Altersrente 

 

126 900 

Massgebender Lohn 270 348 
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2.7 Die Firma Kunterbunt muss den Betrieb auf Ende Jahr schlies- 
1/15 sen und die ganze Belegschaft entlassen. Die Austrittsleistun-

gen einer 58-jährigen Verkäuferin setzen sich neben einer 
Freizügigkeitspolice der obligatorischen beruflichen Vorsorge 
wie folgt zusammen: 

Leistungen  Monatlich Dauer 

Freiwillige Überbrückung PK  Fr. 1 500.–  27 Monate 

Freiwilliger Zusatz PK ab  
Alter 64  Fr. 500.–  lebenslänglich 

Überbrückung AHV  Fr. 1 030.–  3 Monate 

Überbrückung AHV  Fr. 1 800.–  50 Monate 

Anteil an AHV-Beiträge (NE)  Fr. 80.–  70 Monate 

Die Betriebsschliessung fällt unter Art. 8ter Abs. 2 AHVV, wes-
halb die privilegierte Berechnung zur Anwendung kommt. 

Die jährlichen Rentenleistungen sind in eine Kapitalleistung 
umzurechnen. 

Überbrückung PK 5,3 * 27/70 * 1 500 * 12 = 36 797 

Zusatz PK 11,6 *   500 * 12 =  69 600 

Überbrückung AHV 5,3 * 3/70 * 1 030 * 12 =  2 807 

Überbrückung AHV 5,3 * 50/70 * 1 800 * 12 = 81 771 

AHV-Beiträge 5,3 *   80 * 12 = 5 088 

Gesamtbetrag 196 063 

Minus viereinhalbfache maximale jährliche  
Altersrente 

  
126 900 

Massgebender Lohn 69 163 
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2.7a Die Firma Supergut lässt den 62-jährigen Produktionschef  
1/13 auf Mitte Jahr vorzeitig pensionieren (Geburtstag 6.Februar). 

Zur Pensionskassen-Rente erhält er folgende Überbrückungs-
leistungen:  

Leistungen 

Freiw. Ueber- 
brückung PK 

 

Freiw. Ueber- 
brückung PK 

 Monatlich 

Fr. 2 280.– 

 

 

Fr. 2 320.– 

vom 

01.07.2009 

 

 

01.01.2011 

 bis 

31.12.2010 

 

 

29.02.2012 

Die in mehreren Tranchen ausbezahlte Überbrückungsleistung 
erfüllt die Voraussetzungen von Art. 8bis und 8ter AHVV nicht 
(keine privilegierte Berechnung). Die Zahlungen sind dennoch 
in eine Kapitalleistung umzurechnen.  

Weil vorliegend die Überbrückungsleistung während 32 Mona-
ten ausgerichtet wird, also während weniger als 3 vollen Jah-
ren bzw. 36 Monaten, ist bei der Berechnung monatsweise 
vorzugehen: 

Kapital = Rente * 12 x Faktor temporär bis 65 x Anzahl Monate 
dividiert durch Gesamtdauer in Monaten bis 65.  

Vom 01.07.2009 - 31.12.2010 Überbrückungsleistung PK 18 
Monate  

Fr. 2 280.- x 12 x 2.8 x 18/36  38 304 

Vom 01.01.2011 - 29.02.2012 Überbrückungsleistung PK 14 
Monate  

Fr. 2 320.- x 12 x 2.8 x 14/36 = 30 314 

Massgebender Lohn 68 618 
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